
vorwissenschaftlichen Bewußtsein überlieferte Zweideutigkeit
des Wortes „Gesetz“ beigetragen, die mit der Zweideutigkeit
des Wortes „Sollen“ Hand in Hand geht.
Allgemein wird zugestanden, daß das Wort „Gesetz“ Not¬

wendigkeit oder Müssen zum Ausdruck bringt, mag es sich
nun um sogenanntes „Naturgesetz“ oder um Gesetz einer
Lebenseinheit, also um „Sitte“ handeln. Naturgesetz und Le¬
benseinheitgesetz stehen und fallen also beide mit der Not¬
wendigkeit und dem Müssen. Ein Naturgesetz sagt: Der Stein
als nichtunterstützter muß zur Erde fallen, und das Lebens¬
einheitgesetz sagt: Das menschliche Bewußtsein als Lebensein-
heitler muß die Sitte der Lebenseinheit wollen. Weder im Na¬

turgesetz noch im Lebenseinheitgesetz steckt ein Gebot; Ge¬

setz und Gebot liegen, wie auch Müssen und Sollen, nicht in
derselben Ebene; darum müssen wir uns hüten, Müssen und
Sollen zu vertauschen und von einem Gebot zu sprechen,
wenn man ein Gesetz meint und umgekehrt. So gibt es

kein Gesetz Gottes und andrerseits kein Gebot des Staates,

und die Rechtswissenschaft hat es mit Gesetzen, nicht mit Ge¬
boten zu tun, die Theologie aber mit Geboten, nicht mit Ge¬

setzen. Dort heißt es „du mußt“, hier „du sollst“, dort geht
es um die Lebenseinheit „Staat“, hier um die „Herrschaft
Gottes“. Daran also ist festzuhalten, daß ohne Notwendigkeit
oder Müssen von einem Gesetz nicht geredet werden darf.
Obwohl aber das Naturgesetz und das Staatsgesetz beide auf

Notwendigkeit und Müssen gestellt sind und mit „Sollen“ und
„Gebot“ nichts zu tun haben, unterscheiden sich die beiden
Gesetzquellen „Natur“ und „Staat“ doch darin, daß Staat eine
Lebenseinheit, „Natur“ eine Wirkenseinheit bedeutet, was eine
bemerkenswerte Verschiedenheit ausmacht. Denn „Natur“ und
„Staat“ bedeuten beide zwar besondere Einheit, aber die Natur
hat sowohl Dinge als auch Bewußtseinswesen, der Staat dagegen
nur Bewußtseinswesen und diese insbesondere nur als wollende
aufzuweisen. Wenn man nun von Naturgesetz als besonderem
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